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GERHARD THÜR (GRAZ) 

DAS PRINZIP DER FAIRNESS IM ATTISCHEN PROZESS: 
GEDANKEN ZU ECHINOS UND ENKLEMA 

Tragen zwei Bürger einer staatlichen Gemeinschaft ihren Streit vor einer objektiven 

Stelle aus, erwartet jeder, nicht von vornherein benachteiligt zu sein. Eine allgemein 

akzeptierte Prozessordnung muss einerseits organisatorische Vorkehrungen dafür 
treffen , dass das Gericht ohne äußeren Druck oder Bestechung entscheiden kann, 

andererseits aber auch das Verhalten der Prozessparteien und ihrer Vertreter an 

gewisse Spielregeln binden. Eine dieser Spielregeln ist das sogenannte, Neuerungs

verbot' . In modernen Prozessordnungen darf das Berufungsgericht nur diejenigen 

Beweismittel zur Kenntnis nehmen, welche die Parteien bereits der ersten Instanz 

vorgelegt haben. In jüngster Zeit wird auch ein Neuerungsverbot innerhalb der ers

ten Instanz diskutiert, um Prozessverschleppung zu verhindern. Der attische Prozess 

kannte ein ähnliches Neuerungsverbot - unbestrittenermaßen für Prozesse, welche 

die amtliche, obligatorische Diaita durchliefen. ' In Athen ging es allerdings nicht um 

Prozessverschleppung, sondern um den Schutz der Prozessparteien vor Überra
schungsangriffen des Gegners in der zeitlich limitierten Hauptverhandlung. Beide 

Regelungen wollen das Prinzip der Fairness in der Prozessführung fördern. 

Gerichtsorganisation und Ablauf des Verfahrens sind in hohem Grad abhängig 

von ihrem sozialen Umfeld. Als gerecht akzeptierte Entscheidungen können auf 

vielerlei Wegen gefunden werden, Objektivität des Gerichts und Fairness der Partei
en sind jedoch zeitlose Probleme. Für den Rechtshistoriker ist es reizvoll zu untersu

chen, wie unterschiedlich und zeitgebunden diesen Prinzipien ausgeformt wurden. 

Seit Generationen wird das gut dokumentierte Prozessrecht des klassischen 
Athen nach diesen Gesichtspunkten erforscht. Der attische Prozess wird dabei ent

weder als Paradigma einer demokratischen Rechtsprechung gelobt oder als Willkür

justiz einer leicht verführbaren Masse von Spießbürgern verteufelt.2 In meinem 

Beitrag möchte ich jede - mir ohnedies suspekte - ideologisierende Wertung ver
meiden. Spannend genug wird es sein, das Prozessrecht Athens in seiner histori

schen Bedingtheit zu betrachten. Dabei müssen wir allerdings von einigen modernen 

Vorstellungen der gerichtlichen Wahrheitsfindung Abschied nehmen. Im attischen 

Prozess ist das Beweisrecht geprägt von der demokratischen Gerichtsorganisation, 
den großen Dikasterien; und aus den Besonderheiten des Beweisrechts ergeben sich 

I Harrison (1971) 97,102. 
S. Todd (1973) 91 mit weiterer Literatur. 
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zwanglos einige Regeln der Fairness für den Umgang der Prozess parteien unterein

ander. 

In die Augen springend und bestens erforscht ist das Bemühen der Athener, die 

Chancengleichheit für beide Prozessparteien am Gerichtstag selbst herzustellen. Zu 

den demokratischen Spielregeln des Gerichtstages zählen die gleichmäßige Auslo

sung der Geschworenen aus allen zehn Phylen der Bürgerschaft unmittelbar am Tag 

der Hauptverhandlung, die Auslosung der Sitzplätze in den bereits durch Los zu

sammengestellten Dikasterien und die Zulosung der Dikasterien an die an diesem 

Tag als Vorsitzende parallel amtierenden Gerichtsmagistrate. Bis zum letzten Au

genblick weiß also niemand, welche Richter welchen Prozess zu entscheiden haben, 

Bestechung ist unmöglich. Ebenso unmöglich ist es auch, dass Claqueure (ähnlich 

wie heute im Theaterbetrieb) in Gruppen Sitzplätze einnehmen und durch Beifalls

oder Missfallenskundgebungen die Stimmung ihrer Richterkollegen für oder gegen 

eine Partei anheizen. Vom gefährlichen "Lärmen" der Richter, dem thorybos, und 

seiner gruppendynamischen Funktion im Prozess wird später noch die Rede sein. 

Durch diese Maßnahmen und die perfekt organisierte geheime Abstimmung ist -

von den äußeren Bedingungen her gesehen - eine objektive Entscheidung durch die 

demokratischen Massengerichte optimal gewährleistet. Der Chancengleichheit zwi

schen den Parteien dient auch ein weiterer, sehr einfacher Mechanismus: Durch eine 

Wasseruhr (klepsydra) wird dem Kläger und dem Beklagten exakt die gleiche Rede

zeit zugemessen. All das ist in den Kapiteln 63-69 der Athenaion Politeia mit großer 

Liebe zum Detail beschrieben und durch archäologische Funde aus der Agora do

kumentiert. 3 

Mit ,Fairness' haben die soeben genannten strikten Regeln des Ablaufs eines 

Prozesses in Athen allerdings wenig zu tun. Ich möchte sie "äußere" Rahmenbedin

gungen der Chancengleicheit vor Gericht nennen. Gibt es auch "innere", den Inhalt 

der Gerichtsreden bestimmende Rahmenbedingungen? Hier könnte man von Regeln 

der Fairness sprechen. Jeder, der die attischen Gerichtsreden etwas genauer kennt, 

wird sofort bezweifeln, dass die Sprecher von irgendeinem Prinzip der Fairness 

gleitet wurden. Die Hauptverhandlung vor den Geschworenen ist ein agon, eine 

Redeschlacht. Die Parteien und ihre Mitstreiter, synegoroi, scheinen ihre Auseinan

dersetzungen wie Freistilringer auszutragen; jeder üble Trick, jeder Überraschungs

angriff scheinen erlaubt. Doch besteht der Prozess in Athen bekanntlich nicht nur 

aus den Plädoyers und der Abstimmung im Dikasterion. Um die leitenden Prinzipien 

zu erkennen, muss man das gesamte Verfahren zumindest von der Klageerhebung an 

betrachten - richtigerweise auch noch die völlig privaten Auseinandersetzungen 

davor. Als erstes Gebot der Fairness ist zu erkennen, dass Prozesse von den Dikaste

rien überhaupt zu vermeiden seien. Ein anständiger Mensch regelt seine privaten 

Streitigkeiten im Kreise von Freunden und Bekannten. Es ist geradezu ein Topos, 

dem Gegner im Prozess vorzuwerfen, die privaten Vergleichsverhandlungen zum 

] Boegehold (1995), Thür (2000). 
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Scheitern gebracht zu haben.4 Außer dem Argument vor Gericht zieht ein Verstoß 
gegen dieses Gebot der Fairness jedoch keine rechtlichen Konsequenzen nach sich. 

Der ,Gütegedanke' darf freilich in der weiteren Erklärung des staatlichen Verfahrens 

nicht vernachlässigt werden. 
Nach rechtlichen Rahmenbedingungen für faires Verhalten der Parteien wird 

man sinnvollerweise erst ab dem Erheben der Klage oder Anklage suchen. Außer 

Betracht kann dabei die Vorschrift bleiben, der Kläger habe den Beklagten vor Zeu

gen, kleteres, zu laden. 5 Sie schützt den Beklagten gegen ein zu Unrecht ergehendes 
Säumnisurteil, gehört aber nicht zu den Vorschriften, welche sich auf den Inhalt der 

Plädoyers auswirken. 

Ohne das Prinzip der Fairness beim Namen zu nennen, hat sich Franz Lämmli 

1938 dem Thema mit einer philologisch exakten Fragestellung genähert. Anhand der 

I . Rede des Andokides und Pseudo-Lysias 6 untersucht er die Fragen, wie ein Spre

cher vor Gericht auf unvorhergesehene Beweismittel und Argumente seines Gegners 

reagiert hat und wie weit die schriftlich in den Verkehr gebrachte Fassung einer 

Gerichtsrede die erst vor dem Dikasterion gehörten Argumente des Gegners berück

sichtigt. Die zweite, im engsten Sinn philologische Frage möchte ich hier auf sich 

beruhen lassen. Sie scheint mir nur aktuell für Plädoyers , an deren Publikation der 

Rhetor selbst ein persönliches politisches Interesse hatte, wie etwa die drei Reden 

des Andokides oder Demosthenes 18 und Aischines 3. Die Mehrzahl der Privatreden 

stammt aus der Logographenwerkstatt. Man kann davon ausgehen, dass sie Wort für 

Wort so publiziert wurden, wie sie die Sprecher auswendig gelernt und vor Gericht 
vorgetragen haben. Nicht überliefert wurden in den meisten Fällen die vor Gericht 

zur Verlesung gebrachten Urkunden. Ich nehme an, dass ihr Text ursprünglich - der 

Gerichtspraxis entsprechend - als von den Holztäfelchen abgeschriebene Dossiers 
am Schluss der publizierten Reden angefügt war. Der spätere rhetorische Unterricht 

verlor leider das Interesse an diesen für den Rechtshistoriker so wichtigen, in den 

Kategorien der Schule aber nur "kunstlosen" Produkten der Prozessführung, so dass 

überwiegend nur noch die Lemmata martyria, proklesis oder nomos im Text erhal

ten sind, bestenfalls mit aus dem anhängenden Dossier frühzeitig eingefügten Texten 

der Urkunden - oder, schlechtestenfalls, mit gefälschten, aus dem Text der Rede 

rekonstruierten Dokumenten. Diese , Logographenreden' geben Aufschluss über die 
Regeln der Fairness. 

Bereits Lämmli hat sich klar die Frage gestellt, woher die Logographen, welche 

die Plädoyers für ihre Kunden im vorhinein Wort für Wort konzipierten, den Stand

punkt des Gegners, den dieser erst vor dem Dikasterion vortragen wird, erfahren 

konnten. Welche Einrichtungen garantierten dafür, dass die Parteien I.) vor Gericht 

nicht hoffnungslos aneinander vorbeiredeten und 2.) nicht plötzlich im Prozess völ-

4 Scafuro (1997) 69-75, Lanni (2005) I 15f., (2006) 48f. 
5 Harrison (1971) 85. 
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lig unvorbereitet mit noch nie geäußerten Vorwürfen konfrontiert wurden. Beide 

Probleme sind im attischen Prozess einigermaßen befriedigend gelöst. 
Die erste Frage löst sich bereits durch das eigene Interesse der Parteien , die ma

teriellen Erfordernisse der erhobenen Klage zu beweisen oder zu bestreiten. Es ist 

eine bekannte Tatsache, dass die gegensätzlichen Standpunkte der Parteien nicht erst 

in der Hauptverhandlung vor dem Dikasterion aufeinanderprallten, sondern bereits 
in einem Vorverfahren abgeklärt wurden, welches der Gerichtsvorstand oder eine 

staatlich beauftragte Privatperson, der erloste Diaitet. durchführten. Diese Funktion 

erfüllten die prodikasiai in Blutprozessen. die amtliche diaita in den meisten Privat

prozessen und die anakrisis in den übrigen Verfahren. Bereits Lämmli6 hat festge
stellt. dass in der Anakrisis nicht der Gerichtsvorstand den Parteien Fragen nach den 

Prozessvoraussetzungen stellt.7 sondern die Parteien einander nach den für ihre Ar

gumentation relevanten Tatsachen befragen. einander zu Stellungnahmen und Zuge
ständnissen provozieren und so ihre Plädoyers vor dem Dikasterion vorbereiten. Als 

rechtliche Maßnahmen standen zwei Gesetze zur Verfügung: Eines verpflichtet die 

Parteien. dem Gegner auf seine Fragen zu antworten (Dem. 46. 10): .. Beide Gegner 
müssen einander auf Fragen antworten. bezeugen aber nicht."~ Ein zweites hält die 

Parteien an einer zustimmenden Antwort fest. so dass der Zustimmende den Wort
laut vor dem Dikasterion nicht mehr abstreiten kann (Dem. 49. 12): ..... . dass gegen

seitige homologiai (Zugeständnisse) maßgeblich sind. welche die Parteien vor Zeu

gen machen" .9 Die prozessuale Funktion dieses .Homologiegesetzes· habe ich schon 

vor Jahren wahrscheinlich gemacht. 10 

Man kann diese Vorverfahren unter zwei Gesichtspunkten sehen: Einerseits 

wird der Prozessstoff so strukturiert. dass das Dikasterion eine Grundlage hat. objek

tiv zu entscheiden. Andererseits können die Parteien einander durch geschicktes 
Fragen die tragenden Argumente ihrer künftigen Plädoyers entlocken. Das Spiel von 

Frage und Antwort in den Vorverfahren steht. von der Technik und Methode der 

Verhandlungsführung betrachtet. im Gegensatz zum zusammenhängenden Plädieren 

vor den Dikasterien . die bekanntlich mit mehreren hundert Geschworenen besetzt 

waren. Man kann . zugespritzt. von einem .rhetorischen· Verfahrensabschniu. der 
Hauptverhandlung. und einem .dialektischen·. dem Vorverfahren. sprechen. 11 Die 

Ergänzung des rhetorischen. entscheidenden Abschnitts durch den vorbereitenden 

• Lämmli (1938) 83, s. auch Thür (1977) 76. (2005) 156. 
7 So noch Wo1ff (1961) 61. (1965) 2519f. 
8 Dem. 46, 10: NOMOI. TOlv O,vtloiKOIV E1tavaYKEC ElvUl O,1toKpivaOeUl o'AA.~AOIC; tO 

EPOltwllEvov.llaptUPElv OE Il~ . S. auch Isai. 6,12. 
9 Dem. 42. 12: ... uAA.· uve ' EVOC; Mo VOIlOUC; ~ICEt 1tpOC; ulliic; 1tapaßEßT!1ewC;. Eva IlEV tOV 

ICEAElJOVta tpliiiv TtIlEpiiiv UIP ' ~C; av 0lloon tl]v ouoiav u1t0IPaiVElv. EtEPOV OE tOV ICE
AEUOVta Kupilxe; Elval tae; 1tpOe; uUnAOUe; ouoAoyiae;, !Xe; av Evavtiov 1tO 111 OOlVta I 
UaptUpOlV. 

10 Thür(1977) 155. 
11 Thür (1977) 156. 313; (2005) 152. 
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dialektischen war zweifellos eine Maßnahme, welche die Fairness der Prozessfüh
rung förderte. 

So weit herrscht Einigkeit in der wissenschaftlichen Literatur. Höchst kontro
vers werden jedoch meine folgenden Ausführungen sein. Ich werde entgegen der 
allgemeinen Meinung nachzuweisen versuchen, dass die Fairness im attischen Pro
zess so weit ging, dass die Parteien einander in allen Prozessen sämtliche Beweisur
kunden vorlegen und diese in versiegelten Tonbehältern, echinoi, deponieren muss
ten, gleichgültig, ob das Verfahren eine obligatorische Diaita durchlaufen hatte oder 
eine Anakrisis. Schließlich möchte ich auch das neuerdings aufgeworfene Thema 
der ,Relevanz' von Prozessbehauptungen mit dem Prinzip der Fairness in Verbin
dung bringen. Irrelevant - exo tou pragmatos - war nicht, was rechtlich nicht zur 
Sache gehört, sondern was der Kläger nicht ausdrücklich in seine Klageschrift, in 
sein enklema oder seine graphe, aufgenommen hat. 

In der Literatur hat sich zur ersten Frage, zur Verwendung von echinoi, die 
Meinung durchgesetzt, dass das ,Neuerungsverbot' nur für jene Privatprozesse ge
golten habe, die vor den Vierzigmännern, von denen je vier für eine Phyle zuständig 
waren, anhängig zu machen waren. 12 Die einzeln amtierenden Mitglieder der Vierzig 
führten im Gegensatz zur Jurisdiktion der Archonten keine Anakrisis durch, sondern 
losten den Parteien aus der Liste der Bürger, die das 59. Lebensjahr vollendet hatten, 
einen Diaiteten zu. Dieser "amtliche" oder besser "erloste" Diaitet hatte, von der 
Prozessordnung her, zunächst die gleiche Funktion wie der Gerichtsmagistrat im 
Rahmen der Anakrisis. Die Diaita hatte jedoch die Besonderheit, dass sie mit einem 
Urteilsvorschlag des Diaiteten endete, einer apophasis. Da wir nie vom Inhalt eines 
,Diaitetenurteils' hören, dürfte dieses - entsprechend den Gerichtsurteilen - nur aus 
einem zustimmenden oder ablehnenden Vermerk zur Klageschrift bestanden haben. 
Die Parteien konnten sich mit dem Vorschlag des Diaiteten beruhigen (emmenein , 
AP 53, 2) oder wie nach einer Anakrisis in den rhetorischen Verfahrensabschnitt 
eintreten (ephienai) und - nach Rede und Gegenrede - das Dikasterion über ihren 
Fall abstimmen lassen. In diesem Fall hatte der Diaitet sämtliches Urkundenmaterial 
an das zuständige Mitglied der Vierzigmänner zu übergeben, welches dann als Ge
richtsmagistrat den Vorsitz im Dikasterion führte. In ihrem Katalog der Ämter be
schreibt die Athenaion Politeia im Abschnitt über die Vierzigmänner auch das Ver
fahren der obligatorischen Diaita. Hier erfahren wir von der Vorschrift, dass die 
Parteien vor dem Dikasterion nur die beim Diaiteten vorgelegten Urkunden benut
zen durften (AP 53,3) . I3 Galt dieses Neuerungsverbot nur für Diaitetenprozesse oder 
auch für alle übrigen Gerichtsverfahren? 

12 Harrison (1971) 97. 

13 Ath. Pol. 53. 2-3: ... oi OE nupu/...uß6v·w;, [E]av ~~ OUVWV'tUl OIU/...UOUl. Ylyvwc:n:ouc:n, 
Käv ~Ev a~q>OtEpole; apEOKTl ta yvwa9EVtU KUI EUblEVWc:nV, EXE! tE/...Oe; i] OIlCT). äv O' Cl 
EtEpOe; ~tiiiv avnOIKwv Eie; tO OIKUOt~ptoV, E~ßu/...6VtEe; tae; ~UptUpIUe; KUI tae; 
npoK/...~OE!e; KUI tOUe; v6~oue; Eie; ExIVOUC. XWple; ~Ev tae; tOU OIWKOVtoe;, xWple; OE tae; 
tOU cpEuyoVtOe;. KUI tOUtOUe; KUtUOTWT]Va~EV01, KUI ~v yviiiow tOU OIUltlltOU 
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Vor dem Fund der Athenaion Politeia war die Antwort anscheinend klar. Nach 

Meier-Schämann waren alle vor dem Dikasterion zu verlesenden Dokumente bereits 

in der Anakrisis vorzulegen. '4 Auf Bonner geht die Meinung zurück, die in der 

Athenaion Politeia erwähnten echinoi seien nur in der Vorverhandlung vor dem 

Diaiteten verwendet worden, in der Anakrisis hingegen nicht. 15 Es habe also in die

sen Prozessen kein Neuerungsverbot gegeben. Diese Meinung hat sich bis heute 

gehalten, obwohl 1982 endlich ein archäologisches Zeugnis für einen solchen 00-
kumentenbehälter aus dem 4./3. Jh. v.ehr. publiziert wurde. Es handelt sich um den 

Deckel eines Tontopfes mit der Aufschrift: " ... ex anakriseos ... "1 6 Dieser Fund hat 

jedoch noch niemanden zu einem Umdenken veranlasst. 17 In Symposion 1997 
schreibt zum Beispiel Wallace: " ... use of the echinos in anakriseis was intended 

only a way of preserving documents vital to the case."IS Es ist also an der Zeit, die 

Meinung Bonners aus dem Jahre 1905 kritisch zu überprüfen. Sedes materiae ist 

jedoch nicht Bonner, sondern Lämmli, der in dem erwähnten Werk 1938 in einem 

Kapitel "Die Bedeutung der Anakrisis im attischen Rechtsverfahren" sorgsam alle 

Quellen behandelt, welche die These Bonners angeblich bestätigten. 19 Trotz großer 

Skepsis und gewichtiger Gegenargumente kommt auch Lämmli zu dem Schluss, in 

den Anakrisis-Prozessen habe es kein Neuerungsverbot gegeben. Das ist falsch . 

Bevor ich auf die Quellen eingehe, ist noch ein Wort über die Vorstellungen zu 

verlieren, mit welchen die genannten Autoren an das attische Prozessrecht herangin

gen. Der Jurist nennt dieses Grundverständnis "Dogmatik" . Dogmatik bedeutet in 

der Jurisprudenz nicht ein System von Glaubenssätzen, sondern induktiv gefundene 

Grundsätze zum besseren Verständnis einer Rechtsordnung. Die obligatorische 

Diaita ist ein gutes Beispiel dafür. Bis heute wird die Meinung vertreten, der erloste 

Diaitet entscheide den Prozess in erster Instanz, und das Dikasterion fungiere nach 

dem ephienai der unterlegenen Partei als ,Berufungsgericht'.20 Steinwenter hat be

reits 1925 nachgewiesen, dass man nicht von "Berufung" sprechen dürfe, sondern 

vom Anrufen des zuständigen Gerichts nach einem bloßen Versuch zur gütlichen 

Einigung durch den Diaiteten.2 1 Der Streit um die moderne Bezeichnung der ephesis 

und ihre dogmatische Einordnung mag spitzfindig anmuten, zieht jedoch Konse

quenzen nach sich, derer sich philologische Bearbeiter der Quellen nicht immer 

YEypa~~EVllV EV ypa~~a'tEl<jl1tpooap't~oav'tES;, 1tapao\öOao\ 'to[t]S; 0' 'tOtS; TI]V (jl\lA.l]V 

'tou <PEUYOV'tOS; o\l(asouCJlv . (3) oi OE 1tapaA.aßev'tES; Eloayouolv Eis; 't0 O\K'<XO~pIOV, ... 
OUK eE,ECJ'tI 0' OU'tE veuolC OU'tE 1tPOKA.DOEOI OU'tE uap'tuplalC aA.A. ' TI 'talc; 1tapa 'tOU 0\
al'tD'tou xpDoSm 'tate; Eie 'toue exlvoue EußEßA.nUEv(X\e. 

14 Meier / Schömann (1883-87) 867. 
15 Bonner (1905) 48 , s. auch (1930) 284. 
I h Boegehold (1982); s. dazu u. bei Anm. 77-87. 
17 Skeptisch immerhin Todd (1973) 129. 
18 Wall ace (2001) 98. 
19 Lämmli (1938)74-128. 
' 0 Z - .B. MacDowell (1978) 209. 
21 Steinwenter (1925) 68-74. 
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bewusst sind. Vom modernen Gesichtspunkt aus erscheint es voll verständlich, dass 

für ein Berufungsverfahren, also angeblich für Diatetenprozesse, ein Neuerungsver

bot gelten musste, für Prozesse, die nach einer bloß vorbereitenden Anakrisis statt

fanden, jedoch nicht, da sie ja nur von einer einzigen Instanz entschieden würden.22 

Lämmli äußert angesichts der Erkenntnisse Steinwenters Unbehagen an diesem 

Ergebnis. 23 Das Bedürfnis, die Parteien vor überraschend eingesetzten neuen Be

weismitteln zu schützen - in meiner Diktion, nach Fairness -, habe zwar in beiden 

Arten von Prozessen in gleicher Weise bestanden, doch lassen seiner Meinung nach 
die Quellen keinen anderen Schluss ZU .

24 Lämmli hilft sich mit einer höchst ge
zwungenen dogmatischen Einordnung der Anakrisis,25 auf die ich aber nicht näher 

eingehen möchte. Überblicken wir zunächst die Quellen. 

Der negative Befund der Überlieferung, dass echinoi nur im Zusammenhang mit 

der Diaita, aber nie gemeinsam mit der Anakrisis genannt werden, ist durch die 

Aufschrift auf dem Tondeckel widerlegt. Dass einige Lexika26 keine Einschränkung 

auf die Diaita machen, kann unter diesen Umständen immerhin als Hilfsargument 
gelten. Wichtiger sind die angeblich positiven Belege dafür, dass eine Prozesspartei 

nach einer Anakrisis dem Dikasterion neue Beweismittel vorgelegt hätte. Wieder 

muss man mit einem dogmatischen Missverständnis aufräumen. Ein durch echinoi 
kontrolliertes Neuerungsverbot kann natürlich nur für Schriftstücke gelten, die vom 

Schreiber vor Gericht verlesen werden. Aus diesem Grund ist das leibhaftige Vor

zeigen der angeblich getöteten Sklavin im Blutprozess (Isokr. 18,52) - von Bonner 
als "real evidence" eingeordnet - für unser Thema irrelevant, genauso wie das An

gebot, Sklaven vor den Augen der Richter auf der Folter zu befragen (Aisch. 2, 126). 

Das Neuerungsverbot galt in Athen nicht für das, was wir heute alles unter ,Be

weismittel' einordnen würden, sondern nur für Dokumente. Die soeben besproche

nen faktischen Inszenierungen und rhetorischen Tricks konnten durch die echinoi 
nicht verhindert werden. 

In den Bereich der rhetorischen Tricks hat bereits Lämmli die Fälle der angeb
lich erst vor Gericht geleisteten Exomosie verwiesen (Isai 9, 18; Dem. 19, 176; 58, 

7; 59, 28. 84; Aisch. I, 45. 68; Isai. 2, 33; 8, 42; Dem. 47, 14).27 Er geht richtiger 

Weise davon aus, dass die entsprechenden Schriftstücke bereits in der Anakrisis 

vorlagen.28 In gleicher Weise lassen sich eine Reihe weiterer rhetorischer Tricks 
zwanglos auf Zeugnisse beziehen, die entweder schon vorlagen oder hätten vorge

legt werden sollen: die gespielte Unkenntnis vom gegnerischen Zeugnis (lsai. 9, 9; 

22 Bonner (s. o. Anm. 15). 
2..1 Lämmli (1938) 92f. 
24 Lämmli (1938) 94. 
2.~ Lämmli (1938) 88f. 
26 Harpokration, Lex . Seguer. s. v. echinos; weitere Testimonia s. Boegehold (1995) S. 222-

226. 
27 Lämmli (1938) 100. 
28 Ebenso Thür (2005) 167-169. 
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Isokr. 17, 38); die Aufforderung an den Gegner, bestimmte Zeugen zu stellen (dass 

in Diaitetenprozessen die Richter aufgefordert werden, bestimmte Zeugnisse zu 
verlangen,29 ist eine unerhebliche Variante); das Anbieten an die Richter, weitere 

Zeugen zu führen oder - eine aus der Synegorie stammende Figur - für die eigene 
Behauptung als Zeuge zu haften (Dem. 19, 176). Lämmli ist nicht zuzustimmen, 

dass diese Tricks nur funktionierten, wenn in der Hauptverhandlung neue Zeugnisse 

zulässig gewesen wären.3D Stets lässt sich als Basis mitdenken, dass der Weg eines 

Zeugnisses nur über die Anakrisis vor das Dikasterion führte. 
Die erwähnten rhetorischen Tricks sind also kein starkes Argument, weder für 

die eine noch für die andere Seite. Nicht einschlägig sind auch die beiden Texte, die 

nach Lämmli außerhalb der Gerichtsreden für neues Beweismaterial in der Haupt

verhandlung sprächen: Plutarch berichtet über einen politischen Prozess gegen Kal

lias, in dem dieser ex tempore seinen unbemittelten Vetter Aristeides bestätigen ließ, 
er habe freiwillig auf Unterstützung verzichtet (Plut. Aristeides 25).31 Aus der späten 

Quelle sind die erheblichen prozessualen Details nicht zu entnehmen: Handelte es 

sich technisch um eine Zeugenaussage, eine Synegorie32 oder einen Zwischenruf, 

der in den Bereich der faktischen Inszenierungen fällt? In diesen faktischen Bereich 

gehört jedenfalls das "Stehlen eines Zeugnisses", zu dem Anaximenes rät (Rhet. 

Alex. 15, 7f., 1432a): "Bezeuge es mir, Kallikles" - "Bei den Göttern, nicht ich: Ich 
suchte ihn zu hindern, als er die Tat vollbrachte.'<33 Dass Kallikles mit diesem Aus

ruf vor einer dike pseudomartyrion sicher sei, ist nicht dem sophistischen Inhalt der 

angeblichen Zeugenaussage zuzuschreiben, sondern - wie der Schlusssatz zeigt -
dem Umstand, dass es sich um ein inszeniertes Störmanöver und nicht um eine ord

nungsgemäß abgelegte schriftlich (im Vorverfahren) eingereichte martyria handelte. 

Etwas ausführlicherer Erörterung bedürfen jene sechs Reden aus dem demos
thenischen Corpus, die nach Lämmli das Verwenden neuen Beweismaterials in 

29 Lämmli (1938) 103. 
30 Lämmli (1938) 103. 
3 1 Plut. Aristeid . 25: '0 ÖE KaAAiac; opmv Erd 'wut<p ~uAlata 9opußouvtac tOUC; ölKaatac; 

Ka\ XaAE1tmC; 1tpOC; autov EXOVtaC;, EK(lAEI tOV 'APICHelÖllV, a~lmV llaptupDam 1tpOC; 
tOUC; öIKaatuc;, Ötl 1tOAA.UKIC; autou 1toUa Ka\ ölö6vtoC; Ka\ Öeo~EvOU AaßE'iv OUK 
ij9EAllaEv, a1tOKpIVU~EVOC; WC; ~&.nov auti!J öla 1tEviav ~Eya tpPOVE'iV Tl KaUi<t Öla 
1tAOUtOV 1tPOaT;KEI' ... tautet tOU 'AptatetÖou ti!J KaAAi<t 1tpoallaptupDaavtoc, ouödC; 
~v tmV aKouaUVtwv ÖC; OUK a1tnEI 1tEVllC; ~&.Uov WC; 'AptcrtetÖllC; dvm ßOUA6~EVOC; Tl 
1tAOUtE1V WC; KaAAiac;. 

32 Aus den dem Gericht vorgetragen moralisierenden Ausführungen über Armut und Reich
tum ist trotz der Wärter (pros)martyreifl eine Synegorie am wahrscheinlichsten, s. Thür 
(2005) 152-155; für eine Zeugenaussage tritt Lämmli (1938) 107 ein . 

33 Rhet. Ad Alex. 15,7-8: ... Eat! ÖE Ka\ KAE1ttEIV -n,v Ilaptupiav tP01t<p tOti!JÖE ' ~ap
tUPllaov ~Ol, i1 KaAAi KAEIC;' ~a tOUC; 9eouc; O\JKOUV EYWYE ' KWAUOVtOC; yap E~OU tautet 
E1tpa~EV o1)tOC;. Ka\ öla tOUtou EV a1totpaaEl IjIEUÖo~aptuPtlaac; IjIEuöo~aptupiou 
ÖiKllv OUX UtpE~et. (8) totyapouv ötav ~Ev iWlv au~tpEpn KAE1ttElv -n,v ~aptupiav, 
OÜtwc; autft XPllao~E9a' Eav öE oi Evavtiol tOIOUtOV t! 1tOltlaWaIV, E~tpavlOü~Ev -n,v 
KaK01tOliav aUtmv Ka\ auxvpalVallEvouc llaptupElv KEAEuao~Ev . 
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Anakrisis-Prozessen direkt belegten: Dem. 53, 17; 34, 46; 29, 28; 43, 47; 59, 5 und 

37, 45?4 Meiner Meinung nach sind sie entweder unschlüssig oder besagen genau 

das Gegenteil. 

Zwei Reden handeln von graphai. 

I.) In der Rede gegen Nikostratos (Dem. 53) berichtet Apollodor von einer frü

her gegen Arethousios erhobenen graphe pseudokleteias. Während und nach der 

Anakrisis habe Arethousios Apollodor Schäden zugefügt, die jedoch nicht verhin

dern konnten, dass Apollodor den Prozess schließlich siegreich beendete (Dem . 53, 

15-18). Für unsere Frage wichtig ist die unterschiedliche Erzählung zweier Vorfäl

le35
: In § 16 rief Apollodor für einen während der Anakrisis verübten Anschlag auf 

seine Rosenbeete Zeugen herbei; als er jedoch nach der Anakrisis, kurz vor der 

Hauptverhandlung, beinahe in einen Steinbruch hinuntergestürzt worden wäre 

(§ 17), bezeichnet er seine Retter nicht als martyres . Aus dem auf den Hauptvor

wurf, die dike pseudokLeteias, zu beziehenden Wort exelenxas (§ 17) darf man nicht 

auf nachträglich zu einem Nebenpunkt beigebrachte Zeugnisse schließen. 

2.) Im ersten Teil der Rede gegen Neaira (Dem. 59) berichtet Theomnestos von 

einer graphe paranomon, die Stephanos gegen einen von Apollodor beantragten 

Volksbeschluss eingebracht und gewonnen hat (§ 5). Dass Theomnestos als Partei

gänger Apollodors nun den Sieg der Gegner pauschal mit Verleumdung, falschen 

Zeugen und Anschuldigungen außerhalb des Klagegegenstandes begründet, lässt 

keinen Schluss auf nachträglich vorgelegte Zeugnisse ZU.
36 

Die restlichen vier Texte stammen aus Privatprozessen, die eine Anakrisis 

durchlaufen haben. 

3.) Nicht näher aufrollen kann ich hier die komplizierte Argumentation in der 

Rede gegen Phormion (Dem. 34).37 Fest steht, dass der Kapitän Lampis, eine 

Schlüsselfigur des Prozesses, derzeit als Zeuge nicht zur Verfügung steht. In § 1l 

lässt sich der Sprecher die Antwort des Lampis auf eine färmlich vor Zeugen ge

stellte Frage bestätigen, in § 46 berichtet er von einer gegenteiligen Aussage des 

34 Lämmli (\938) 99,117, 121. 
35 Dem. 53, 16-17: .. . w~ OE to{rcou Ol~IlUptOV, KUt EYW uaptupuc uEv cbv E1tUcrxov 

E1tOlOUUnV, UUtO~ OE ouoEv E~T]llaptavov El~ UUtOU~, Evtaü8u ~OT] 1101 EmßOUAEUOU<Jl 
n,v IlEylcrtTjV E1tlßOUA~V· (17) avuKEKplUEVOU yap ~OT] Ilou KUt' UUtOÜ n,v Til~ IjIEU
OOKAT]tEiu~ YPu<PT]v KUtIlEAAOVtO~ El<JlEVUl Ei~ tO OlKUcrt~plOV, tTjP~cru~ IlE aV10Vta 
EK nElpUHÜ~ OIjlE 1tEpt ta~ A180tOlllU~ 1tUlEl tE 1tU~ KUt ap1taSElIlEcrov KUt EW8ElllE Ei~ 
ta~ A180tOlliu~, Ei Il~ tlVE~ 1tPOcrlOVtE~, ßoiilvto~ 1l0U aKoucruVtE~, 1tUPEYEVOVtO KUt 
EßO~8T]cruv. ~/J-EPU1~ OE ou 1toUUI~ ÜcrtEPOV ElcrEA8wv Ei~ to Ö1Kacr~plOV 1tpO~ 
~IlEPUV Ota/J-EIlEtpT]IlEVT]V, KUt Ec'EAEYC,UC; UUtOV tU IjIEUO~ KEKAT]tE\)KOtU KUt ta iiUu 
öcru dPT]KU ~OlKT]KOtU, ElAOV. 

36 Dem. 59, 5: ... YPUljlallEvo~ yap 1tUPUVOIlWV tO 1jI~<Plcrllu l:tE<pUVO~ OUtocrt KUt 
ElcrEA8wv El~ tO OlKUcr~plOV, E1tt OtaßOAU IjIEuÖEI~ /J-apt\)pu~ 1tUpucrxoIlEvo~ w~ cb<pAE 
ti!> OT]1l0crlcP EK TtEVtE KUt ElKOcrlv hiilv, KUt E~W tfjc; ypu<pfjc; 1tOAAU Kumyopiilv, elAE tO 
~<PlcrIlU . Unrichtig dazu Lämmli (\ 938) 121. 

37 S. dazu Wolff(\966) 63-74, bes. 69. 
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Lampis, welche sich Phormion von Dritten hat bestätigen lassen.38 Der Sprecher 

beschwert sich darüber, dass er aus diesem Grund das Zeugnis des Lampis nicht mit 

dike pseudomartyrifm angreifen könne - da es sich um eine ekmartyria handelt, geht 

die Beschwerde freilich ins Leere (s. Dem. 46, 7). In diesem Zusammenhang fallen 

die Worte (§ 46): "Wenn das Zeugnis des Lampis hier (vor Gericht) vorgelegt wür

de, ... " Der Sprecher bringt damit zum Ausdruck , dass Phormion anstatt einer ek

martyria des abwesenden Lampis eine martyria des anwesenden hätte einreichen 

und vorlegen sollen. Davon, dass ein Zeugnis des Lampis in der Hauptverhandlung 
erstmals einführbar gewesen wäre,39 ist nicht die Rede. 

Die nächsten drei Stellen haben gemeinsam, dass die Sprecher - in Anwendung 

eines rhetorischen Topos - behaupten, vom Gegner überrumpelt worden zu sein. 

Der Aussagewert dieser Texte ist deshalb nicht viel höher einzustufen als jener der 

eingangs aufgezählten Tricks . 

4.) Demosthenes verteidigt in der Rede 29 seinen im Vormundschaftsprozess 

geführten Zeugen Phanos gegen eine dike pseudomartyrion des Aphobos. Angeblich 

hatte Demosthenes nicht vorhergesehen , dass Aphobos in seiner Klägerrede Zeug

nisse zur bereits entschiedenen Vormundschaftssache bringen würde, weshalb er 

nun seinerseits keine Zeugen zur Hand habe (§ 27).40 Lämmli räumt zwar ein, dass 

Demosthenes' Überraschung gespielt sei, da in jedem Zeugnisprozess zur Hauptsa

che plädiert würde, doch hätte sich Demosthenes diesen Trick nicht erlauben dürfen, 

wenn vor der gegenwärtigen Verhandlung sämtliches Beweismaterial bekanntzuge

ben gewesen wäre. 41 In Wahrheit wird den Geschworenen noch viel mehr zugemu

tet. In § 39 führt nämlich Demosthenes genau jene Zeugen, die er angeblich nicht 

] 8 Dem. 34, 11: A\noe; IlEV mlvuv 0 AUIl1tte;, cP <j>TjOlV a7t08d>lll1cEVat -co XPuCllov (m\nqJ 
yap 7tPOClEXetE tov vouv), 7tpoClEA9ov-c0e; a:lJtC!> EIlOU, E7tEt8~ -cuXIClta KatE7tAEuCiEV EK 
tlle; vauayiae; 'A9~vaSE, Kal EPllJtCOVtOe; \J7tEP tO\JtC!lV , EAEYEv Ötl OÜtE ta XP~llata 
Ev90lto Eie; ~v vuuv o{noe; 1(Uta t~V Cluyypa<j>~v, OÜtE to xpuCllov EiAn(j)wc; ein 7tUP ' 
autou EV BOCl7topw tOtE. Kai 1101 avuyvw9t t~V Ilup-cupiav töN 7tapaYEVOIlEVWV. MAP
TYPIA. 
§ 46: .. . Eyw 8' OUK EXW ti XP~ClWllat mte; mutou UUptUClIV, Ol. cpaOlV Ei8Evai tOV 
Auu1ttv uaptupOUVta a7tEtAn(j)Evat tO xpuCliov. Ei IlEV yap T] uaptupla T] mu AUIl7t180e; 
KatEßUAAEtO Evtau9a, tClWe; av E<j>aClav O{)tOI 8ixalOv dval E7ttCl~7ttECI9al 11 ' 
EKelVqJ ' vuv 8' OÜtE t~V Ilaptuptav taUtTjv EXW, o\noCli tE OtEtal 8etV a900e; dvat 0-
U8EV ßEßalOv EVEXUPOV KUtaAt7tWV ihv 7tei9Et ulliie; IjfTj<j>lSECI9at. 

39 So Lämmli (1938) 77, 117. 

40 Dem. 29, 28: ... autoe; IlEV yap Iluptupae; IjfEu8Ete; 7tapEClKEUUCltat 7tEpt mutWv, ClUY
XOPTjYov EXWV 'Ov~topa tOV KTj8EClt~V Kat TIIlOKPUtTjV' T]IlEte; 8 ' ouxl 7tPOEI8otEC;, 
aAl..' U7tEP a\lTfje; tfje; Ilaptupiae; T]YOUIlEVOI tOV aywv ' EClECl9at, mue; 7tEpl tWV EK tlle; 
E7tltp07tfje; XPTjIlUtWV uup-cupac; ou 7tapECIKEUUCluE9a VUv. ÖIlWe; 8E, Kui7tEP OÜtWe; tOU
tou ClEClO<j>IClIlEVOU, ta 7tpuYlla-c' auta 8IE~IWV otllal pq.8iwe; UlllV E1tt8ei~EIV 8IKatO
tat ' av9pw7twv mutov w<j>ATjKo-ca ~v 8iKTJv, '" 

41 Uimmli (1938) 121. 
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vorbereitet hatte. 42 Auch die beiden übrigen Stellen werden zeigen, dass der rhetori

sche Trick der gespielten oder angeblichen Überraschung keine juristischen Schlüsse 

gestattet. 
5.) Mit einer ungewöhnlich großen Zahl von Zeugnissen sucht Sositheos in der 

Rede gegen Makartatos (Dem. 43) den Anspruch des Euboulides auf die Erbschaft 

des Hagnias zu belegen (Dem. 43, 31-46). Am Schluss dieses Abschnitts entschul

digt sich Sositheos bei den Richtern für die unübliche Vielzahl der Zeugnisse damit, 

dass seine Partei einen früheren Prozess um die Erbschaft "unvorbereitet" (apa
raskeuoi) verloren habe (§ 47).43 Auch aus der rhetorischen Figur, eine erlittene 

Niederlage aus der Überraschung zu erklären, kann man keine Schlüsse auf die 

Zulässigkeit oder Unzulässigkeit neuer Beweismittel ziehen.44 Selbst wenn alle 

Zeugnisse auf dem Tisch liegen, kann eine gut konzipierte Rede unvorhergesehene 

Effekte erzielen. 
6.) Das beste Beispiel dafür ist der von Lämmli isoliert betrachtete Abschnitt 

§§ 45-47 in der Rede gegen Pantainetos (Dem. 37).45 Der Sprecher, Nikoboulos, 

berichtet, Pantainetos habe in der seI ben Sache mit einer dik€ metallike bereits gegen 

Euergos gewonnen, weil er ihn mit unvorhergesehenen Vorwürfen (§ 47) wie der 

Beleidigung von Erbtöchtern überrascht und unvermutet die entsprechenden Gesetze 

vorgelegt habe.46 Die Überraschung konnte indes nicht so groß gewesen sein. Niko

boulos zitiert nämlich bereits in den §§ 22-33 ausführlich die von Pantainetos gegen 

ihn eingereichte Klageschrift, die der gegen Euergos entsprochen habe (§ 45). Hierin 

42 Dem. 29, 39: ... 1tEpt t01VUV 1t<lVtCllV to{mllv, 1tPWtOV ~Ev 1tEpt tile; 1tp01KOe;, dS' \l1tEP WV 
KUSUqlElKEV, dS' \l1tEP tWV UAACllV, uvuYVWOEtUI tOUe; tE VOllOUe; KUt tae; ~UptUplue;, 
'Iv' EiÖiltE. NOMOI. MAPTYPIAI. 

43 Dem. 43, 47: 'Avuyvwvut ~EV tae; ~UptUplue; 'tuutae; E~ uvaYKT\e; ~v, C1 UVÖpEe; Öl
Kuotui, '1vu ~~ tO UUto 1taS01~Ev Ö1tEP to 1tPOtEPOV, U1tUpaOKEuol AncpSEvm; \mo 
tOUtCllV. 

44 So aber Lämmli (1938) 121. 
45 Lämmli (1938) 121 f. 
46 Dem. 37, 45-47: BOUAO~Ut ö' u~lv KUt Öt' wv 'toue; 1tPOtEPOV Ö1KaOtae; E~U1tUnlOUe; 

dAE tOV EÜEPYOV Ei1tE1V, 'Iv' EiöilS' Ött Kat vuv OUÖEv oüt ' uVUtöEiue; oütE tOU IjfEUÖE
oSUt 1tUpuAEiIjfEt. 1tpOe; ÖE tOUtote; KUt1tEpt wv E~Ot Ö1KaSEtat vuvl, tae; uutae; oüoue; 
U1tOAoYlue; EUpTjOEtE· Ö01tEP nEnOe; UKptßEOtatOe; EOtlV U1tEP tOU 'tOt' EKElVOV 
OEOUKO<pUV-rllOSat. ohoe; yap nttaout' EKE1VOV 1tpOe; ii1tUOl tOte; UAAOte; EASOVt' Eie; 
uypov roe; UUtOV E1tt tae; E1ttKMpoue; EiOEASEiv KUt t~V ~T\'tEPU 't~v UUtOU, Kat 1:0Ue; 
VOllOUe; ~KEV EXCllV tOUe; tWV E1ttKATjpCllV 1tpOe; 1:0 ÖtKUOnlplOV. (46) KUt1tpOe; ~EV tOV 
UPXOVta, öv twv 1:0lOUtCllV oi VO~OI KEAEUOUOlV E1tt~EAEtOSU1, KUt 1tUP' ijJ tcjJ ~EV 
~ÖtKT\KOtt Kivöuvoe; 1tEpt tOU ti xpn 1tUSEtV ~ U1tOtEiOUt, tcjJ 0' E1tE~t6v"tl ~Et' OUÖE~liie; 
ST]~iue; ~ ßoTjSEtU, OU8E1tCll KUt tTj~Epov E~TjtaOtal, ouö' ElOTjYYEtAEV oüt' E~' oütE tOV 
EÜEPYOV roe; UÖIKOUVtae;, EV ÖE tW OIKU01:T\piCll taU tU KU1:T\YOPEt KUt Öuolv tUAaVtOIV 
dAE ÖiKT\V. (47) ~v yap otJ.J.a1 ~Uta ~EV tO~e; vo~oue; 1tPOEtOOta TI)V uitiuv, E<p ' n 
KP1VEtat, P~ÖlOV tUAT\8i1 KUI ta OiKat' E1ttÖEi~UVt' U1tO<pEUYEIV, EV öE ~EtaUIKn 
öiKj1, 1tEpt WV ouö' iiv ~A1ttOEV UUtou KU1:T\YOPT\STjoeoSat, XUAE1tOV 1tupuxpil~' EXEI~ 
U1tOAUOUoSUt ~v ÖIUßOAT]V· ~ ö' 6p~ (~) 1tUpa tWV E~T\1tU1:T\~EVCllV Imo toutOU 
ÖtKaO'twv, E<P' ijJ t~v Ijfil<pov dxov 1tpay~utt,1:0UtOU KUtEIjfT\<piouto. 



142 Gerhard Thür 

ist auch der Vorwurf der Erbtochterbeleidigung enthalten (§ 33).47 Also dürfte Pan

tainetos auch die Gesetze über die Erbtöchter bereits in der Anakrisis eingereicht 

haben. Es ist durchaus denkbar, aber durch Nikoboulos' bloße Behauptung (§ 47) 

keineswegs erwiesen, dass es Pantainetos damals gelungen war, die Richter durch 

sachfremde Argumente gegen Euergos aufzubringen, auch wenn dieser sie aus dem 

enklema und den vorgelegten Gesetzen hätte vorhersehen können. Nikoboulos nützt 

nun seine Position als erster Sprecher im Paragraphe-Prozess aus, um diese Argu

mente im vorhinein zu entkräften. 

Der Überblick über die von Lämmli zusammengetragenen konkreten Beispiele 

für die angebliche Vorlage neuer Beweismittel in Anakrisis-Prozessen ist damit 

abgeschlossen . In keinem einzigen Fall hat er nachgewiesen, dass eine Prozesspartei 

in der Hauptverhandlung ein Dokument benützte, das nicht schon in der Anakrisis 

vorgelegen wäre . Auch wenn das Neuerungsverbot zufällig nur für Diatetenprozesse 

überliefert ist, besteht aufgrund der neuerdings publizierten echinos-Inschrift und 

der strukturellen Gleichartigkeit von Anakrisis und obligatorischer Diaita kein Zwei

fel daran, dass das Verbot neuer Zeugnisse im Interesse der Fairness für beide Ver

fahren in gleicher Weise gegolten hat. 

Damit sind wir wieder bei der Dogmatik des attischen Prozessrechts angelangt. 

Aus diesem Gesichtspunkt ist noch eine allgemein verbreitete Fehleinschätzung zu 

zerstreuen, die auch das Bild des Neuerungsverbots trübt. Ich kann mich hier sehr 

kurz fassen. Für Lämmli war es klar, dass ein Neuerungsverbot in Athen nur für die 

Vorlage von Dokumenten gegolten haben konnte, also nur ab dem Zeitpunkt des 

schriftlich vorzulegenden Zeugnisses. Eine mündliche Zeugenaussage könne man 

nicht einschränken.48 Für ihn hängen die Einführung der obligatorischen Diaita,49 

des schriftlichen Zeugnisses50 und der echinoi unmittelbar mit dem Neuerungsverbot 

zusammen. Das ist jedoch nicht denknotwendig so. Ich habe anderswo gezeigt,51 

dass sowohl das ältere mündliche als auch das jüngere schriftliche Zeugnis das selbe 

Formular verwenden. Beide Male bestätigt der Zeuge lediglich einen von der Pro

zesspartei vorformulierten Satz, so als ob er einen Eid leisten würde. Und im Blut

prozess hatte der Zeuge tatsächlich seit altersher während der prodikasiai diesen 

Satz mit dem feierlichen Eid auf die Schuld oder Unschuld des Angeklagten zu 

verbinden. Hier war also in der Hauptverhandlung eine Überrumpelung durch neue 

Zeugnisse ausgeschlossen . 52 Ganz parallel zu den prodikasiai, nur ohne den feierli -

47 Dem. 37, 33: ErKAHMA. 'EvwuSt reDAA ' iina Kat OElva I!0l iil!' eYKaAEt· Kat yap 
alKEtaV Kat ÜßplV Kat ßla\CllV Kat repoe; erelKA~pOUe; aOl~l!a1:a. 1:O{)1:CllV 0' Eiotv 
EKa01:OU xCllple; ai O\Kal Kat OÜ1:E repoe; apx~v ~v aU1:~v oüS' ureEp 'tll!lwa1:CllV 1:00V 
aU1:oov, aAA' i) I!EV alKEla Kat 1:a 1:00V ßtaiCllV repoe; 1:0Ue; 1:EnapaKovw, ai OE rile; 
ÜßpEClle; repoe; 1:0Ue; SEOI!OSE1:ae;, öoa 0' Eie; e7ClKA~pOUe;, repoe; 1:0V iipX0V1:a. 

48 Lämmli (1938) 111. 

49 403-401 v.ehr. , Lämmli (1938) 111; eher 399/98 v.ehr., Scafuro (1997) 126, 392. 
50 Frühestens 389 v.ehr. , Lämmli (1938) 119; vgJ. Rubinstein (2000) 72. 
51 Thür (2005) I 54f. 
52 So schon Lämmli (1938) 106. 
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chen Eid, hat man sich das Auftreten der mündlichen Zeugen in der Anakrisis vor

zustellen: Die Parteien müssen einander die Person des oder der Zeugen und das 

mündlich zu sprechende Formular des oder der Zeugnisse bekanntgeben. Mit der 

Schriftlichkeit hat sich nicht der förmliche Charakter des Zeugnisses gewandelt, 

sondern nur das Medium der Übertragung: von der Anakrisis in das Hauptverfahren 

und vom Hauptverfahren eventuell in den Prozess wegen falschen Zeugnisses. 

Schriftliche Zeugnisdokumente schließen lediglich den Streit um den genauen Wort

laut des Zeugnisformulars aus. Hält man sich den identischen Formalismus des 

mündlichen und des schriftlichen Zeugnisses vor Augen, kommt man zu dem Er

gebnis, dass der attische Prozess das Prinzip der Fairness bereits seit altersher ge

kannt hat. 

Worin liegt nun die Besonderheit der Diaitetenprozesse? Im Grunde genommen 

wurden im Jahr 399/98 lediglich die Vorverfahren der seit dem Jahr 404 aufgestau

ten Privatprozesse den 60jährigen Bürgern übertragen. Die Masse der Prozesse sollte 

gütlich entschieden werden, ohne Einsatz der teueren Dikasterien. Deshalb nannte 

man die quasi-amtlichen Funktionäre "Schiedsrichter" (diaitetai) und führte einen 

Urteilsvorschlag ein, die apophasis, die allerdings keiner Partei den Weg vor das 

Dikasterion abschnitt. Möglicherweise nahm die Schriftlichkeit des Zeugnisses von 

der obligatorischen Diaita ihren Ausgang. Denn erstmals führte nicht der im Di

kasterion präsidierende Magistrat, einer der Vierzig, das Vorverfahren durch, son

dern ein ertoster Privatmann . In diesen Fällen konnte der Gerichtsmagistrat die Iden

tität der im Vor- und Hauptverfahren gesprochenen Zeugnisformulare nicht mehr 

kontrollieren. Schriftliche Dokumente, in versiegelten echinoi verwahrt - wie das 

für private Dokumente schon im 5 . Jahrhundert üblich war53 
-, waren die technische 

Lösung des Problems. Doch beschränkten sich das schriftliche Zeugnis und die 

echinoi alsbald nicht nur auf die Diaitetenprozesse. Die neue Technik der Dokumen

tation entsprach der minutiösen Regelung des Prozesses durch die athenische De

mokratie des 4. Jahrhunderts. Weder das Zeugnisformular noch das Neuerungsver

bot wurden von der Einführung der Schriftlichkeit berührt. 

Ich habe bis jetzt zwei prozesstechnische Maßnahmen behandelt, welche - dem 

Gebot der Fairness entsprechend - die Prozessparteien in der Hauptverhandlung vor 

unvorhersehbaren Angriffen des Gegners schützten: I.) Das Befragen des Gegners 

unter Antwortpflicht, wobei der Gegner ein vor Zeugen abgegebenes Zugeständnis, 

eine homologia, nicht mehr abstreiten konnte, und 2.) das seit altersher bestehende 

Neuerungsverbot, das , ausgehend von den Diaitetenprozessen, durch Schriftlichkeit 

und echinoi technisch gesichert wurde. Eine letzte, von Lämmli bereits erkannte ,54 

aber zur Seite geschobene Maßnahme steht noch aus. Selbstverständlich lernt der 

Beklagte den Standpunkt des Klägers aus der Klageschrift, der graphe oder dem 

enklema, kennen und der Kläger umgekehrt den des Beklagten aus der antigraphe. 

53 Boegehold (1995) 79f. 
54 Lämmli (1938) 1 I. 
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Tragen diese Schriftstücke auch zur Fairness bei , sichern auch sie vor unvorhergese

henen Angriffen ? 

Es sind nur ganz wenige Klageschriften wörtlich überliefert. Harrison nennt fünf 

Beispiele,55 zwei möchte ich noch hinzufügen. Am ausführlichsten zitiert Nikobou

los das von Pantainetos eingereichte enklema einer dike blabes (Dem. 37, 22-33). 

Auf den ersten Blick mutet der bunte Strauß der erhobenen Vorwürfe juristisch 

ebenso undiszipliniert an wie der Inhalt vieler Reden. Lanni erklärt den Befund der 

Reden sehr gut aus der speziellen Konzeption der athen ischen Laiengerichtsbarkeit; 

die gerichtliche Wahrheitsfindung schließe in Athen die Erkenntnis des gesamten 

Charakters einer Prozesspartei mit ein. 56 Entgangen ist Lanni allerdings ein Mittel, 

welches die unsachlichen persönlichen Vorwürfe des Klägers in Grenzen hält, eine 

Vorschrift, die der Fairness im Prozess dient. Diese Vorschrift bezieht sich meiner 

Meinung nach unmittelbar auf die Klageschrift. Eine Klausel im Richtereid lautet 

(Dem 24, 151): " .. . ich werde abstimmen, worüber die Klage ist ... ,,57 Dem entspre

chend schwören die Prozessparteien nach Aufruf der Sache vor den Augen der Rich

ter "zur Sache selbst zu sprechen" (AP 67, 1).58 

Wie lassen sich diese Eide mit dem krausen Befund der Gerichtsreden vereinba

ren? Rhodes59 und Lanni60 suchen nach sachlichen Kriterien, welche Äußerungen 

der Sprecher relevant seien und welche nicht. Ich meine, die Athener hatten eine 

andere Vorstellung von ,Relevanz' als ein heutiger, vom modernen Prozessrecht 

geprägter Beobachter. Sie gingen vom Gebot der Fairness aus: "zur Sache selbst" 

gehörte das, was in der Klageschrift stand. Alle Vorwürfe, die der Kläger in das 

enklema schreibt und auf diese Weise dem Gegner bekannt gibt, darf er vor dem 

Dikasterion erheben, ohne gegen seinen Eid zu verstoßen. Damit erklärt sich der 

ganze Katalog von Vorwürfen in dem schon mehrmals erwähnten enklema des Pan

tainetos (Dem. 37,22-33).61 Ich habe im letzten Symposion nachgewiesen,62 dass der 

55 Harrison (1971) 91 f. 
.Il, Lanni (2005) 121-123, (2006) 59-64. 
57 Dem. 24, 149-151: OPKOI HAIAITQN. 'l'l1<PIOU~a.t KatU 'tOu<; vo~ou<; KUI tU 

IjIll<Plcr~UtU tOU o~~ou tOU 'A8r,VUlroV KUI tTt<; ßOUATt<; trov 1tEVtUKOcrlroV .... (151 ) Kai 
aKpoucroUa.t tOU tE Kumyopou KUI tOU a1tOAoyo\JUEVOU ouolroe aUq?olv, KUI OtUIVDq?t
OUUUt 1tEOI UUtOU ob äv n olro~te; U. 

58 AP 61, I: ... tUUtU OE 1tOt~cr[UVtE<; Ei]crKuAOUGt tou<; ayrovu<;, ÖtUV ~Ev tU lOtU 
[otlKusroGt tou<; iOlou<;, t<!> aptS~<!> 0', [Evu E]~ [EKU]crtrov [;]rov OtKroV t[ro]v EK tOU 
vo~o[u], K[ull O[IO]UVU[ouGt]v oi aVtlOIKOI Eie; uutO tO 1tpiiyu[u] EPElv · Lanni (2005) 
113, (2006) 100 misst diesem Eid keinerlei praktische Bedeutung zu. 

50 Rhodes (2004). 

('0 Lanni (2005) 114 findet, unbestreitbar richtig, doch zu wenig auf den Einzelfall bedacht, 
drei Typen von ,unsachlichen' Argumenten: sozialer Kontext, Mitleid, Charakter; aus
führlich (2006) 46-64. 

6 1 Dem. 37, 23-33 : AEYE 0' UUtO tO EYKAll~u , Ö ~Ot OtKUSEtUt. ErKAHMA. "EßAUIjIE ~E 
~tKOßOUAO<; E1ttßO\JAEucrU<; E~ol KUI tii OUcrl<;t tU E~U, a<pEAEcrSa.t KEAEucrU<; 'AvnYEvllv 
tov EUUtOU OiKE'tTlV tO apyuplOv tOU E~OU OiKEtO\J, Ö E<pEPEV KUtUßOA~V tTI 1tOAEt 'tOu 
~EtuAAO\J , Ö Eym E1tPtu~l1V EVEVDKOVW uvrov, KUI UItIO<; E~ol YEVO~EVO<; tyypu<PTtVUt 
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von Pantainetos verlangte Geldbetrag, das timema von zwei Talenten (§ 46),63 be

reits aus dem ersten Satz hervorgeht, nämlich aus der zweifachen Verdoppelung 

jener 30 Minen (einem halben Talent), welche Nikoboulos' Sklave Antigenes dem 

Sklaven des Pantainetos weggenommen hatte. Alle weiteren Vorwürfe bis hin zur 

Erbtochterbeleidigung (§ 33) sind nur rhetorische Stütze des materiellen Klagebe

gehrens und wären nach heutiger Auffassung ,irrelevant'. Nur um sie unangefochten 

vorbringen zu können, nahm Pantainetos jene weiteren Vorwürfe in sein enklema 

mit auf. 

Von den übrigen wörtlich überlieferten Klage- oder Anklageschriften wissen 

wir nicht, ob sie vollständig wiedergegeben sind. Dem. 45, 46 bringt vermutlich das 

vollständige enklema (samt Klagebeantwortung) aus einer dike pseudomartyriOn.64 

Dionysios von Halikarnass, Deinarchos 3 berichtet vom enklema einer dike blabes, 
die ähnlich beginnt wie die des Pantainetos.65 Von den öffentlichen Klagen ist die 

Eisangelie gegen Alkibiades (Plut. Alk. 22, 4) in mehrere für den Mysterienfrevel 

erhebliche Vorwürfe gegliedert. 66 Die graphe asebeias gegen Sokrates (Diogenes 

Laertios 2, 40) enthält nur zwei Vorwürfe, wobei jedoch der zweite, die Jugend zu 

verführen, rechtlich irrelevant, rhetorisch aber vielleicht gefährlicher war als jener 

't0 ÖmAoüv 't<!> ÖTHlOcrlq> . ... (§ 25) .. . Kat E1tEIÖ~ c1<pAOV f:YW 't<!> Öllllocr1q>, KamcrTIjcrae; 
'AvnYEVTJV 'tov Eau'toü OiKE'tl]V Eie; 'to EpyacrTIjplOv 'to EIlOV 'to E1d 8pacruAAq> KUPIOV 
'twv EIlWV, O,1tayopEUOV'tOe; EIlOÜ ... . (§ 26) ... Kü1tElm1telcrae; 'tOue; oiKEme; 'toue; EIlOUe; 
KaSESEcrSat Eie; 'tov KEYXPEwva E1tt ßAaßn Tft Elln ... . (§ 28) ... Kat Ka'tEpyacraIlEVOe; ~v 
O,pyuplnv , ~v 01 EIlOI OtKEml ~pyacrav'to , Kai EXWV 't0 apyuplOv 't0 EK mU'tl]e; "t11e; 
O,PYUPlnöoe; . ... (§ 29) ... Kai O,1tOöOIlEVOe; 'to EpyacrTIjplOv 'to EIlOV Kai 'toue; oiKE'tae; 
1tapu 'tue; cruvSflKae;, iie; E8E'tO 1tpOe; IlE. (§ 33 s. o. Anm. 47). 

62 Thür (2006) 163f. 
(,3 S. o. Anm. 46 . 

64 Dem. 45, 46: ANTIfPA<I>H. 'A1toUoöwpoe; nacrlwvoe; 'AxapvEUe; L'tE<pavq> ME
VEKAEOUe; 'AXaPVEl 'l'EUÖollap'tuplwv, 'tllllllla 'taAaV'tov. 'tu 'l'EuÖTj 1l0U Ka'tEllap
'tUPllcrE L'tE<pavOe; llap'tuPflcrae; 'tu EV 't<!> ypalllla'telq> YEypallllEva. - (L'tE<pavOe; ME
VEKAEOUe; 'AXapVEUe;) 'tO,ATJSTj Ellap'tupTJcra Ila'tupi!crae; 'tu EV 't<!> ypalllla'telq> 
yeypallllEva. 

65 Dian. HaI. Dein. 3: ... 1tPOOKEtJlEVllV OE EXEt n,v ypa<p~v tautTlv' 'l1Eivapxoc; 
LWcr'tpa'tou KoplvSIOe; npO~EVq>, <!> cruvEIlll, ßAaßTJe; 't<XAav'twv öDo. "EßAa'l'E IlE 
npO~EVOe;, {J1tOÖE~aIlEVOe; Eie; ~v oiKlav 't~v Eau'toü ~v EV o'YP<!>, Ö'tE 1tE<pEuywe; 
'ASi!VllSEV Ka't11EtV EK XaAKIÖOe;, xpucrlou IlEV crm"t11pae; oyooi!KoV'ta Kai ölaKocrloue; 
Kat 1tEV'tE, oüe; EKOIl.1cra EK XaAKlooe; EiöO'toe; npO~EVOU Kat EicrTjASov EXWV Eie; 'tl]V 
oiKlav au'toü, O,pyuprolla'ta OE OUK EAa't'tov elKocrlllvwv ü~la, E1tlßouAEucrae; 'tOU'tOle;.' 

(>6 Plut. Alk. 22,4: ... 't~v IlEV o~v etcraYYEAlav oihwe; Exoucrav O,vaypa<poucrt· '8EcrcraAoe; 
K1llwvoe; AaKlaÖTJe; 'AAKIßlaOTJV KAEtvloU LKallßwviÖTJv EicrflYYElAEV o'ÖlKElV 1tEPI 'tW 
SEro, [~V ßflllll'tpav Kai ~V KOPTJv,) O,1tOlllIlOUIlEVOV 'tu Ilucr'ti!pm Kai ÖE1Kvuovm 
'tOle; ainoü EmlpOle; EV 'tn oiKlq. 'tn Eau'toü, ExoV'ta cr'tOA~V o'(aV1tEp (, lEpo<paV'tl]e; EXWV 
OEIKVUEt 'tu lEpa, Kai ovollasovm a{Hov IlEV iEpo<paV'tl]v, nouAu'tIOlva ÖE Öq.öoüxov, 
lCTjpuKa ÖE 8EOÖWPOV <l>TJYal!X, 'toue; 0' üUoue; E'talpOUe; Ilucrme; 1tpocrayopEuoV'ta Kai 
E1t01tme; 1tapu 'tu vOIllIla Kai 'tu KaSEcr'tl]Ko'ta {mo 't' EUIlOAnlOWV Kai KTJPuKOlV Kai 
'tWV lEPEwv 'twv E~ 'EAEucrlvOe;.' 
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der asebeia. 67 Einen dreigliedrigen Vorwurf enthält der von Harrison nicht berück

sichtigte antidosis-Antrag (graphe) gegen den greisen Isokrates (lsokr. 15 , 5. 30): 

I .) die Liturgie zu übernehmen, 2.) Bezug von unlauterem Einkommen als Logo
graph und 3.) wieder Jugendverführung.68 Das letzte hat in einer Diadikasie um eine 

Liturgie von der Sache her nichts zu suchen. Mag man auch über die Historizität der 

Antidosis-Rede, Isokr. 15, streiten,69 scheint mir jedenfalls die technische Formulie

rung der ,graphe' der Realität zu entsprechen. Eine weitere von Harrison nicht be
rücksichtigte Stelle weist ebenfalls in die von mir vertretene Richtung: Zenothemis 

war gegen Protos in einer dike emporike mit einem Bündel von Vorwürfen vorge

gangen, wovon die Trunkenheit während eines Seesturmes (Dem. 32, 277~ für keine 

der in Frage stehenden Varianten, dike exoules oder blabes, rechtlich relevant sein 

konnte. 71 Gegen Lanni72 sehe ich deshalb im Standard der Relevanz keinen wesentli

chen Unterschied zwischen ordentlichen Prozessen und Seehandelssachen. In beiden 

Fällen verankerten die Kläger ihre unsachlichen Angriffe im enklema. Davon nicht 

berührt ist freilich Lannis Beobachtung, dass in Seehandelsprozessen persönliche 

Invektiven seltener vorkamen.73 Beschimpfungen mussten die Parteien und Zeugen 

vor Gericht dulden, konkrete Vorwürfe nahm man sicherheitshalber in das enklema 

mit auf. 

Vom enklema her bestätigt wird jedoch Lannis Ergebnis, dass in Blutprozessen 
die Pflicht, zur Sache zu sprechen, streng beachtet wurde.74 Die feierlichen von den 

Parteien zu schwörenden Prozesseide, die diomosiai, ersetzten dort das enklema. Ihr 

Wortlaut richtete sich immer noch nach dem Blutgesetz Drakons75 und ließ keine 

67 Diog. Laert. 2, 40: 'H 0' aV'CJl~oota ,ft~ OtKTj~ ,oi),ov dXE ,OV ,p67tov' avaKEtmt yap 
e,1 Kat vi)v, q>110t <I>aßCJlptvo~, EV Li!> Mll'PcP<P ' ',aOE EypaljlaLO Kat aVLCJl~60aLO 
MD,"l1'O~ MEATt,OU n t ,SEU~ l:CJlKpa,Et l:CJlq>POVtOKOU 'AACJl7tEKi18EV' aOtKEt l:CJlKpa'l1~, 
OÜ~ ~ev ~ 7t6At~ vo~ t~EI Seou~ ou VO~t~CJlV, E'Epa Oe KatVa 0(1I~6vta EiollY01)~EVO~ ' 
aOtKEt Oe Kat 'OU~ veou~ Otaq>SeipCJlv. 't~l1~a Sava,o~ . ' 

68 Isokr. 15,5: 'EOTtACJlOaV 0' 01),CJl olaKei~Evov ,oi) yap av,IOtKOU 7tEpt ~ev c1v ~ Kpt(J\~ 
~v OUOev AeyoVLo~ Ot KUlOV , OtaßanOVLO~ Oe TI]V ,iiiv AOYCJlV ,iiiv E~iiiv ouva~ tV Kat 
KamAa~ovEuo~evou 7tEpt ,E ,oi) 7tAo{nou Kat ,oi) 7tATtSOU~ ,iiiv ~a9r],iiiv, fyvCJloav 
E!lUv dvat LUv AEILoupytav . ... (§ 30) 'Ex ~ev LOtVUV ,ft~ ypaq>ft~ 7tEtpiiLat ~E OtaßaA
AEiV 0 Ka<Ttyopo~, w~ ola<pSeipCJl LOUC; VECJl,epOUc; AExEIV OIOaOKWv Kat 7tapa ,0 
OtKalOv EV ,OIe; ayiiiot 7tAEOVEK,EtV, .. . 

W Mirhady / Too (2000) 20lf. 
70 Dem. 32, 27: ... Ei ~ev yap ä. yEypa(j)EV O{lLO~ Eie; ,0 eYKADu' E7tOtet, OUK aq>AEtV av 

OtKTjV OtKatCJl~, an' a7tOSaVEtV npiiiLO~ E~OtYE OOKEt. Ei yap EV KaKOtC; Kat XElUiiiVI 
'tQooi),ov otvov E7ttVEV oooS' ÖUOIOV dvat uavta, ,i OUK ä.~t6~ Eon 7taSElv; ~ Ei 
ypauua, ' eKAE7t,EV; Ei \l7taVEo/YEv; 

7 1 Thür (2003) 7lf. 

72 Lanni (2005) 126-128. Das Erfordernis einer Vertragsurkunde, Lanni (2006) 161 -166, 
kann hier nicht diskutiert werden . 

73 Lanni (2005) 127, (2006) 169f. 
74 Lanni (2005) 124-126, (2006) 96-105 . 
7S Thür (2004) 36f. 
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Geschwätzigkeit ZU.
76 Aus diesem Grund scheinen uns heute die Blutprozesse ,fai

rer' geführt als die übrigen. 

Nach den Ausführungen zu den echinoi, den Tontöpfen, die meiner Meinung 

nach in Athen ab dem frühen 4. Jahrhundert in allen Prozessen die vor den Dikaste
rien zu verlesenden Dokumente enthielten, und zur ,Relevanz', die sich meiner 

Meinung nach streng am Wortlaut der Klageschrift orientierte, ist nochmals auf den 

eingangs erwähnten Deckel eines solchen Tontopfes zurückzukommen. 

Nach einhelliger Meinung weist die fragmentarisch erhaltene, mit Tinte aufgebrachte Inschrift 
den Topf als echinos aus. Eindeutig zu lesen sind in der 2. Zeile die Wörter djiamartyria und 
ex anakriseos.77 Zwanglos lässt sich der zu Grunde liegende Prozess als dike pseudomartyrion 
gegen eine in einem Erbschaftsstreit vor dem Archon geleistete diamartyria erklären: Ein 
Seitenverwandter hat vor dem Archon die Zuweisung, die epidikasia, einer Erbschaft bean
tragt; dagegen ist ein Zeuge aufgetreten mit der Behauptung "der kleros sei nicht zuweisbar, 
me epidikos, weil legitime Söhne vorhanden seien".78 Dieses Zeugnis, die diamartyria, hat der 
Seitenverwandte als falsch angefochten. Der Archon musste hierauf die epidikasia innehalten 
und die Anakrisis über die dike pseudomartyrion vornehmen. Erst wenn der Seitenverwandte 
diesen Prozess gewinnt, also nach Verurteilung des Zeugen, darf der Archon die epidikasia 
erteilen, andernfalls hat der legitime Sohn (oder haben die Söhne) das Recht, sich der Erb
schaft ohne amtliche Zuweisung zu bemächtigen, embateuein. 

Aus der Anakrisis des Zeugnisprozesses dürfte der vorliegende Deckel stammen; es muss 
sich um die vier (Z. I) Dokumente handeln, die der Kläger (Z. 4) verlesen zu lassen plante. In 
diesem Sinne hat Soritz-Hadler die im Text nicht erhaltenen Wörter zu ergänzen versucht.79 

Als erstes Dokument ist das angegriffene Zeugnis, die diamartyria, zu verlesen (Z. 2). Dieses 
stammt natürlich nicht aus der Anakrisis, sondern aus dem Termin der in Z. 1/2 zu ergänzen
den epidikasia. Erst die drei weiteren Dokumente stammen aus der Anakrisis. Sie wurden, 
wie in griechischen Dossiers häufig, in umgekehrter chronologischer Reihenfolge abgelegt, 
also das älteste zu unterst.8() Nach Verlesung der angegriffenen diamartyria wurden, in einer 
Urkunde zusammengefasst,81 die Klageschrift und deren Beantwortung durch den Beklagten 
verlesen (Z.4, großteils ergänzt). Als nächstes Dokument hatte der Kläger vermutlich eine 
martyria (am Ende der Z.3 ergänzt) eingereicht, hierauf höchstwahrscheinlich einen am 
Beginn der Z. 3 zu ergänzenden nomos, der Misshandlung (kakosis, Z. 3), regelt. Wer miss
handelt wurde, ist fraglich. Aus der Rede gegen Pantainetos geht hervor, dass "Erbtöchter
misshandlung" ein mögliches Thema persönlicher Invektive war. 82 

76 V gl. Ant. 6, 16. 

77 Ich bringe den Text mit den, wie ich meine, immer noch sehr wahrscheinlichen Ergän
zungen von Soritz-Hadler (1986) 106: [iivEO''tl : ta]oe : tettap[a : tw]v : EK [: tf\s; : e 
ElttOIKacrtas; : o]\a~aptUpta : EI:, avaKptcreOlS; [: 13 V61lOS; : ElttKA,TtPOl]V KaKwcreOl[S; : 
~aptUpta : I·ypa<pal: aVt]loi[KOlV: Name]p: Eld8[I1Kev:l-' Name I" Name. Die Fassung 
Boegehold (1982) 4 ist von ihm auch (1995) 81 'wiedergegeben; Wall ace (2001) 92f. 
stellt übersichtlich alle Versionen des Textes einander gegenüber. 

78 S. etwa Dem. 44, 46; dazu ausführlich Wolff (1966) 121-131. 
79 Soritz-Hadler (1986). 

80 Soritz-Hadler (1986) 106; Belege s. IPArk S. 93, Anm. 38. 
81 Vgl. die antigraphe in Dem. 45, 46 (0. Anm. 64). 

82 Dem. 37,45 (s. o. Anm. 46). Hierauf hat bereits Soritz-Hadler (1986) 106 mit Anm. 25 
deutlich hingewiesen. 
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Diese hypothetische, aber aus der athen ischen Gerichtspraxis durchaus wahrscheinliche 
Rekonstruktion des Prozesses und der vorgelegten Dokumente hat Wall ace vehement ange
griffen. Sein Hauptargument ist - falsch verstandene - ,Relevanz' : " ... we have no idea what 
documents were relevant to this particular case."8.1 Gegen die von Soritz-Hadler als Grundlage 
einer InvektiveSl vorgeschlagene Ergänzung eines [nomos epik/eroln kakoseos wendet er ein: 
" ... would this justify sealing up in the echinos the text 01' an extraneous law T 8

' Wir haben 
gesehen, dass gemäß dem ,Prinzip der Fairness ' auch die im Epilog zu verlesenden, nicht zu 
Hauptsache gehörenden Dokumente dem Gegner in der Anakrisis bekannt zu geben und in 
den echinos zu legen waren. Ein Gesetz über kakosis - sei es von Erbtöchtern [epikteroln K

(, 

oder, wie Wall ace vorschlägt, von Waisen lorphanolll oder Eltern Igone61n - passt deshalb 
bestens in eine Zeugnisklage gegen eine diamartyria in Erbschaftssachen. Es scheint mir 
deshalb müßig, allein aus dem Wort kakOseos (Z. 3) den echinos-Deckel für eine zweifelhafte 
dialllartyria gegen eine graphe, phasis oder eisangelia in Anspruch zu nehmen .87 Wallace hat 
nicht nur die ,Relevanz' falsch verstanden, sondern auch das mit den echilloi verbundene 
Neuerungsverbot nicht erkannt. 

Die Pflicht, zu der in der Klageschrift als ,relevant' definierten Sache zu sprechen 

und darüber hinaus keine substanziellen Vorwürfe zu erheben, kann man den Regeln 

der Fairness zurechnen. Doch welche Sanktionen riskiert ein Sprecher, wenn er 

gegen diese Pflicht verstößt? Lanni beantwortet die Frage nicht.88 Weder der Ge

richtsmagistrat noch die Geschworenen hatten die Befugnis, einen Sprecher zu er

mahnen und ihm schließlich das Wort zu entziehen. Es gab meiner Meinung nach 

nur ein einziges, archaisches Mittel, womit die Geschworenen als Kollektiv die 

Parteien kontrollierten: den spontanen Aufschrei, den thorybos. 89 Die Geschworenen 

hatten zwar ihrerseits die Pflicht, beide Parteien unvoreingenommen anzuhören,'lO 

doch konnte sich die kollektivaufgeheizte Stimmung jederzeit entladen. Eine gut 

beratene Partei musste deshalb die Masse der Geschworenen umsichtig behandeln, 

um - eventuell durch Zwischenrufe - Missfallen gegen den Gegner und - durch 

packenden Vortrag - Applaus für sich selbst zu provozieren . 

Um die ,Relevanz' einer Äußerung zu kontrollieren, brauchten die Geschwore

nen also keine juristischen Kenntnisse. Sie mussten sich lediglich den Wortlaut des 

8.1 Wallace (2001) 93. 
SI S. o. Anm. 82. 
8.' Wall ace (200 I) 95. 
1\(, Zu Unrecht nimmt Wallace (2001) 95 Anstoß am Genetiv Plural; vgl. 'tou<; VOIlOUC; ... 

'twv bmCArlpwv in Dem. 37, 45 (0. Anm. 46). 
87 Wall ace (2001) 97. 

88 Lanni (2005) 124, (2006) 98f. bleibt unschlüssig. 
gt) Bers (1985). Die Gesch,-,vorenen \vachten aufmerksam darüber, dass die Parteien sich "an 

die Sache" hielten . Die Sprecher kleideten einerseits ihre eigenen Digressionen in Appel
le an die Geduld der Richter zuzuhören "solange ihr hören wollt" (z.B. Dem. 21, 129f.) 
und forderten diese andererseits auf, Digressionen der Gegner "nicht zuzulassen" (z.B. 
Dem. 45, 50); weitere Beispiele von thorybos wegen des Inhalts und Aufbaus der Rede s. 
Bers (1985) 11. 

90 D em. 24, 151 (s. o. Anm. 57). 
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enktema merken und konnten bei Abweichungen protestieren. Um die Spontaneität 

dieser Kontrolle zu gewährleisten und Störungen durch Claqueure zu verhindern, 
wurden den Geschworenen sogar die Sitzplätze im dikasterion zugelost.91 So gehen 

die Regeln zur Wahrung der äußeren Chancengleichheit und der im Plädoyer einzu

haltenden Fairness Hand in Hand. 
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